
Unfairer Wettbewerb
Doppelbesteuerungsabkommen haben sch�dliche Folgen

Von Thomas Rixen

Wer ein hohes Einkommen m�glichst niedrig versteuern m�chte, ist mit einer
Reise nach Liechtenstein gut beraten. Doch auch ohne Kofferpacken l�sst sich
von den Steuerregelungen Liechtensteins und anderer Steueroasen profitieren –
der internationale Steuerwettbewerb macht es m�glich: Multinational aufge-
stellte und wohlhabende Steuerzahler m�ssen nicht dort ihre Steuern entrichten,
wo die reale Wertsch�pfung stattfindet und wo sie �ffentliche G�ter und Infra-
struktur in Anspruch nehmen. Sie k�nnen ihre Steuerzahlungen in Niedrig-
steuerl�nder verlegen, ohne ihrenWohn- oder Produktionsstandort zu verlagern.

Es ist also ein Steuerwettbewerb zwischen den Staaten entstanden, der Unge-
rechtigkeiten produziert. Anders als h�ufig angenommen wird, ist diese Form
des Steuerwettbewerbs nicht einfach eine „nat�rliche“ Begleiterscheinung der
wirtschaftlichen Globalisierung. Ob es n�mlich �berhaupt eine Wettbewerbs-
situation gibt und wie der Wettbewerb funktioniert, h�ngt von den Regeln f�r
die steuerliche Behandlung grenz�berschreitender Aktivit�ten ab. Diese Re-
geln sind in der internationalen Kooperation zur Vermeidung von Doppel-
besteuerung (siehe Kasten) verankert. Wenn man also verstehen will, wie un-
gerechter Steuerwettbewerb entsteht, muss man sich mit der internationalen
Steuerkooperation besch�ftigen.

Vermeidung von Doppelbesteuerung

Der urspr�ngliche Zweck internationaler Steuerkooperation lag in der Ver-
meidung von internationaler Doppelbesteuerung. Ziel war es, �berlappende
Steueranspr�che verschiedener Staaten, die sich bei grenz�berschreitenden
Investitionen ergeben, zu koordinieren. So sollte eine �berm�ßige Steuer-
belastung multinationaler Unternehmen vermieden werden. Es ist also eine
Kooperation mit dem Ziel der wirtschaftlichen Liberalisierung.

Die allgemein anerkannten Prinzipien und Regeln zur Doppelbesteuerungs-
vermeidung sind bereits seit den 1920er Jahren in einem zwar nicht binden-
den, aber faktisch zum Standard gewordenen Modellabkommen enthalten.
Auf der Basis dieses Modellabkommens haben die Regierungen bis heute �ber
2.000 bilaterale Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) miteinander abge-
schlossen. Das Modellabkommen ist in seinen Grundprinzipen unver�ndert
geblieben, wird aber st�ndig im Rahmen der OECD, die inzwischen das zen-
trale Forum zur Koordination und Diskussion der internationalen Steuer-
politik geworden ist, in seinen Details weiterentwickelt.

Das Musterabkommen definiert verschiedene juristische Konstrukte, die eine
Zuteilung der Besteuerungsrechte an die Staaten sicherstellen sollen. Im Inte-
resse der Regierungen sind diese Konstrukte so gestaltet, dass sie die nationale
Steuersouver�nit�t – im Sinne einer formalen Entscheidungskompetenz �ber
die Gestaltung des Steuerrechts – so weit wie m�glich unangetastet lassen. Sie
regeln lediglich die Zuteilung der Besteuerungsrechte an die betroffenen Staa-
ten und nicht, ob und wie ein Staat von diesen Rechten Gebrauch macht, also
zum Beispiel tats�chlich eine Steuer erhebt oder lieber einen Nullsatz ver-
langt. Die Regierungen k�nnen alle Elemente der Besteuerung – System, Ba-
sis, S�tze – selbst festlegen. Beispielsweise regelt der Fremdvergleichsgrund-
satz die Aufteilung des steuerlichen Gewinns auf die verschiedenen Teile eines
multinationalen Unternehmens. Die Aufteilung soll derjenigen entsprechen,
die sich erg�be, wenn sie als selbstst�ndige und separate Unternehmens-
einheiten am Markt miteinander handelten. Die DBA-Regeln verlangen kei-
nerlei Harmonisierung mit den Steuersystemen anderer Staaten.
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Doppelbesteuerung entsteht durch
�berlappende Besteuerungsanspr�che
des Residenzstaates, in dem der Ein-
kommensempf�nger, zum Beispiel ein
multinationales Unternehmen, seinen
Wohn- bzw. Firmensitz hat, und dem
Quellenstaat, in dem das Einkommen
generiert wurde. Besteuerten beide
Staaten das Einkommen voll, w�re die
Belastung der transnationalen �ko-
nomischen Aktivit�t deutlich h�her als
die einer rein nationalen Investition.
Das Kernproblem der Doppel-
besteuerung liegt in einem Konflikt
�ber die Verteilung der Besteuerungs-
anspr�che zwischen dem Residenz- und
dem Quellenstaat.
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Unerw�nschte Nebenfolge: Steuerwettbewerb

Genau das hat bedeutende unbeabsichtigte Nebenfolgen. Explizit sagen die
Regeln zur Vermeidung der Doppelbesteuerung den Regierungen nat�rlich
nur, wie sie ihr Außensteuerrecht gestalten m�ssten, um Doppelbesteuerung
zu vermeiden. Implizit sagen die Regeln damit aber auch Unternehmen, wie
sie ihre grenz�berschreitenden Verflechtungen gestalten k�nnen, um Steuern
zu sparen. Beispielsweise k�nnen multinationale Unternehmen die Spiel-
r�ume, die bei der Festlegung von Transferpreisen bestehen, zur Steuer-
minimierung nutzen. Oft werden bei diesen Transaktionen Finanzierungsge-
sellschaften eingesetzt, mit denen ein Unternehmen seinen steuerrechtlichen
Sitz manipulieren kann, umgangssprachlich bekannt als Briefkastenfirmen.

Alle diese Techniken haben zum Ziel, Gewinne m�glichst in Niedrigsteuer-
l�ndern, Verluste aber in Hochsteuerl�ndern anfallen zu lassen. Die Steuer-
pflichtigen werden zu Trittbrettfahrern: Sie konsumieren �ffentliche G�ter an
ihrem Wohnsitz bzw. ihrem Produktionsstandort, entziehen sich aber gleich-
zeitig einer gerechten Beteiligung an deren Kosten. Den Preis zahlen am Ende
kleine und mittelst�ndische Unternehmen und der national gebundene Steuer-
zahler, da sich die Regierungen gezwungen sehen, die Steuerbelastung f�r
Straßen, Schulen oder den Sozialstaat auf sie abzuw�lzen.

Diese Art von Steuervermeidung ist m�glich, weil die DBA-Regeln die for-
male Steuersouver�nit�t schonen. Es ist den Staaten freigestellt, ihr nationales
Steuerrecht ohne Ber�cksichtigung der Wirkung auf andere Steuersysteme zu
ver�ndern. Und Staaten, die die Nachfrage nach M�glichkeiten zur Steuer-
vermeidung befriedigen, k�nnen vom Steuerwettbewerb profitieren. So tra-
gen die DBA-Regeln also nicht nur zur Vermeidung von Doppelbesteuerung
bei, sie bilden auch die institutionelle Grundlage eines sch�dlichen und un-
fairen Steuerwettbewerbs.

Die Reformbem�hungen sind nicht ausreichend

Da die negativen Begleiterscheinungen des Steuerwettbewerbs im Zuge der
fortschreitenden Internationalisierung der Wirtschaft f�r die Staaten immer
sp�rbarer werden, bem�hen sich die Regierungen um dessen Regulierung. Al-
lerdings sind sie damit kaum erfolgreich. Daf�r gibt es verschiedene Gr�nde.
Zum einen bestehen Interessenunterschiede zwischen den Staaten. Viele Nied-
rigsteuerl�nder und Steuerparadiese sind Gewinner des Steuerwettbewerbs.
Und selbst die großen Staaten sind in ihrer Interessenlage ambivalent. Zwar
verlieren sie nur ungern ihre Steuereinnahmen an Steuerparadiese, anderer-
seits wollen sie aber auch „ihren“ multinationalen Unternehmen nicht alle
Steuerschlupfl�cher verschließen, damit diese wettbewerbsf�hig bleiben.

Hinzu kommt, dass sie die Koordinierungsleistungen der Regelungen und da-
mit die Vermeidung von Doppelbesteuerung nicht gef�hrden wollen. Gerade
weil das Musterabkommen ein nicht verbindlicher Konsens ist und weil
grundlegende Reformen wegen der bestehenden Interessengegens�tze blo-
ckiert sind, agieren die Staaten in ihrem Kampf gegen Steuervermeidung und
Steuerwettbewerb besonders vorsichtig. Sie trauen sich nur kleinteilige Refor-
men und selektive Abweichungen von den DBA-Grunds�tzen zu.

Manche der Reformen lassen sich als Regeldehnungen kategorisieren. Ein
Beispiel daf�r ist die Hinzurechnungsbesteuerung. Diese sieht vor, dass Ein-
k�nfte eines Unternehmensteils in einem Steuerparadies unter bestimmten Be-
dingungen doch in Deutschland versteuert werden m�ssen. Die Hinzurech-
nungsbesteuerung widerspricht eigentlich dem Prinzip der Souver�nit�tsscho-
nung. Sie durchbricht den Grundsatz, dass ein Unternehmensteil in einem
anderen Land als prinzipiell eigenst�ndige Einheit, die nur der dortigen Steu-
erhoheit unterliegt, behandelt wird. Weder in diesem noch in �hnlich gelager-
ten F�llen nehmen die Akteure aber eine explizite Ver�nderung der DBA-
Grunds�tze vor. Vielmehr bringen sie Regel�nderungen durch semantische
Verrenkungen mit den Grunds�tzen in Einklang, um Konflikte m�glichst un-
ter den Teppich zu kehren.
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Zusammenfassung

Die Institutionen zur Vermeidung
von Doppelbesteuerung schonen
die formale Steuersouver�nit�t.
Dies f�hrt zu sch�dlichem und un-
fairem Steuerwettbewerb. Die bis-
herigen Bem�hungen zur Reform
des internationalen Steuerrechts
sind unzureichend. Nur wenn sie in
Zukunft bereit sind, ihre Steuer-
souver�nit�t mit anderen Staaten
zu teilen, werden die Regierungen
echte politische Autonomie zur Ge-
staltung eines gerechten und effi-
zienten Steuersystems zur�ck-
gewinnen k�nnen.



Zus�tzlich verfolgen die Regierungen eine Strategie der Anlagerung (lay-
ering). Sie bem�hen sich um zus�tzliche Regulierungen, die die negativen Fol-
gewirkungen der DBA-Regelungen abmildern und damit ihre Funktionsf�hig-
keit st�tzen sollen. Ein Beispiel ist das seit Mitte der 1990er Jahre betriebene
OECD-Projekt gegen sch�dlichen Steuerwettbewerb. Steuerparadiese sollten
dazu gebracht werden, Regelungen in ihren nationalen Steuergesetzen ab-
zuschaffen, die es erlauben, eine Aktivit�t f�r steuerliche Zwecke in einem
Land zu verbuchen, ohne dass dort eine reale �konomische Aktivit�t stattfin-
det. Nach Gegenwehr der Steuerparadiese und einem Politikwechsel der USA
nach der Amts�bernahme von George W. Bush wurde die Zielsetzung ver�n-
dert. Es geht inzwischen nur noch darum, den Informationsaustausch und die
administrative Zusammenarbeit zu intensivieren. Im Ergebnis ist mit diesen
Maßnahmen das Problem des sch�dlichen Steuerwettbewerbs kaum in den
Griff zu bekommen.

Steuergerechtigkeit durch gemeinsame Bemessungsgrundlage

Die F�higkeit einzelner Regierungen zur Gestaltung eines gerechten und effi-
zienten Steuersystems wird durch den Steuerwettbewerb begrenzt. Diese F�-
higkeit kann unter Globalisierungsbedingungen nur wiederhergestellt wer-
den, wenn die Regierungen ihre formale Steuersouver�nit�t zumindest teil-
weise mit anderen Staaten teilen. Nur gemeinsam k�nnen die Regierungen
zur�ckgewinnen, was sie alleine im Steuerwettbewerb verloren haben.

Neben verschiedenen kurzfristigen Maßnahmen, wie der Einf�hrung eines ver-
besserten und m�glichst automatischen Informationsaustauschs, sollte mittel-
bis langfristig auf grundlegende Reformen des internationalen Steuerrechts hin-
gearbeitet werden. Dabei geht es nicht um eine vollst�ndige Harmonisierung der
nationalen Steuersysteme, sondern darum, so weit wie m�glich sicherzustellen,
dass dort besteuert wird, wo reale �konomische Aktivit�t stattfindet. Ein Weg
k�nnte in einer f�r alle Staaten verbindlichen gemeinsamen Steuerbemessungs-
grundlage liegen. Richtig ausgestaltet, kann ein solches System einen wichtigen
Beitrag zur Verhinderung unerw�nschter Steuervermeidung und zur effektiven
Regulierung des Steuerwettbewerbs leisten. In der Europ�ischen Union verfolgt
die Kommission das Ziel, ein solches System einzuf�hren. Allerdings h�ngt es
sehr von der Ausgestaltung ab, inwieweit es tats�chlich einer effektiven Regulie-
rung des Steuerwettbewerbs dienen kann. Es sieht derzeit nicht so aus, als w�rde
die Kommission einen ad�quaten Vorschlag unterbreiten.
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Summary

Double taxation and tax
competition

The institutions of double tax avoi-
dance preserve nation states’ legal
tax sovereignty. This has an unin-
tended consequence in the form of
harmful and unfair tax competition.
Past efforts at reforming internatio-
nal tax law have been insufficient.
Only if in the future governments
are willing to delegate or pool their
tax sovereignty will they be able to
regain real political autonomy to
design fair and efficient tax sys-
tems.




